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(6) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 und 7 
ist das für Pflegeberufe zuständige Ministerium für die 
Entscheidungen nach § 1 des L_andesausführungsge
setzes Pflegeberufe sowie für die Uberprüfung der Stu
diengangskonzepte im Akkreditierungsverfahren nach 
§ 38 Absatz 2 des Pflegeberufegesetzes zuständig." 

3. Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 7 
und 8. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 

Düsseldorf, den 10. September 2019 
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Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

- GV. NRW. 2019 S. 592 

Berichtigung des Gesetzes 
zur Änderung des Hochschulgesetzes 

Vom 24. September 2019 

Das Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 
12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 425) ist wie folgt zu berich
tigen: 

In Artikel 1 Nummer 45 wird § 51a Absatz 1 wie folgt 
gefasst: 

,,(1) Eine Studierende oder ein Studierender begeht 
einen Ordnungsverstoß, wenn sie oder er 

1. durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung 
zur Gewalt, durch Bedrohung mit Gewalt oder durch 
einen schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß 
gegen eine rechtmäßige Anordnung im Rahmen des 
Hausrechts 

a) den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hoch
schuleinrichtung, die Tätigkeit eines Hochschul
organs, die Durchführung einer Hochschulveran
staltung oder in sonstiger Weise den Studienbe
trieb beeinträchtigt, verhindert oder zu verhindern 
versucht oder 

b) ein Mitglied der Hochschule in der Ausübung sei
ner Rechte und Pflichten erheblich beeinträchtigt 
oder von dieser Ausübung abhält oder abzuhalten 
versucht, 

2. wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu 
Lasten eines Mitglieds der Hochschule geschehen ist, 
rechtskräftig verurteilt worden ist oder ein rechts
kräftiger Strafbefehl vorliegt und nach Art der Straf
tat eine Behinderung des Studiums oder der sonstigen 
Tätigkeit dieses Mitglieds droht, 

3. Einrichtungen der Hochschule zu strafbaren Hand
lungen nutzt oder zu nutzen versucht oder 

4. bezweckt oder bewirkt, dass 

a) ein Mitglied der Hochschule aus Gründen der 
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität in seiner Würde verletzt wird, 

b) damit zugleich ein von Einschüchterungen, An
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder 
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaf
fen wird und 

c) nach Art dieser Würdeverletzung und dieses ge
schaffenen Umfelds eine Behinderung des Stu
diums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mit
glieds droht." 

Düsseldorf, den 24. September 2019 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Johannes Winke 1 

- GV. NRW. 2019 S. 593 

Verordnung 
über Zuständigkeiten im Ausländerwesen 

(ZustAVO) 
Vom 10. September 2019 

Auf Grund 

- des§ 5 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Landesorga
nisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
von denen Absatz 2 durch Gesetz vom 21. Dezember 
1976 (GV. NRW. S. 438) neu gefasst worden ist und 
Absatz 3 Satz 1 zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden 
ist, und insoweit nach Anhörung des fachlich zustän
digen Ausschusses des Landtags, 

des§ 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (EGEL I S. 602), 

- des § 15a Absatz 1 Satz 5, Absatz 4 Satz 5 und 6, des 
§ 23 Absatz 1, des § 24 Absatz 4 Satz 2 und des § 71 
Absatz 1 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(EGEL I S. 162), von denen § 15a Absatz 4 Satz 5 und 
§ 24 Absatz 4 Satz 2 durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Oktober 2015 (EGEL I S. 1722) geändert worden 
sind, und 

- des § 22 Absatz 2 Satz 1, des § 46 Absatz 5, des § 50 
Absatz 2 und des § 88 Absatz 3 des Asylgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 
2008 (EGEL I S. 1798), 

verordnet die Landesregierung: 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 
Behörden und Einrichtungen 

§ 1 Ausländerbehörden 

§ 2 Aufnahmeeinrichtungen 

§ 3 Vollzugseinrichtungen für Abschiebungshaft und 
Ausreisegewahrsam 

Abschnitt 2 
Zuständigkeiten der Bezirksregierungen 

und Mitwirkung der Kommunen 

§ 4 Sachliche Zuständigkeit der Bezirksregierungen 

§ 5 Zentrale Zuständigkeiten der Bezirksregierung 
Arnsberg 

§ 6 Zentrale Zuständigkeit der Bezirksregierung Arns
berg bei der Verteilung unerlaubt eingereister aus
ländischer Personen 

§ 7 Mitwirkung der Kommunen 
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